Arbeitshilfe
zur Einundvierzigsten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Bekanntgabeverordnung - 41. BImSchV)
vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973, 1001, 3756 (Nr. 21)); zuletzt geandert am
30.04.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 126) fur die
Bekanntgabe von Sachverstandigen im Sinne von § 29a des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) gemaR § 29b Absatz 1 BImSchG!

Die nachfolgende Arbeitshilfe zur 41. BImSchV enthalt Hinweise flr die Bekanntgabe von
Sachverstandigen nach § 29b Abs. 1 des BImSchG. Sie sollen zu einer bundeseinheitlichen
Verwaltungspraxis durch die nach Landesrecht zustandigen Behdrden beitragen.

Bei einer Anordnung nach § 29a BImSchG durch die zustandige Behdrde hat der Betreiber
einer genehmigungsbedirftigen Anlage oder einer Anlage innerhalb eines Betriebsbereiches
die Durchflihrung bestimmter sicherheitstechnischer Prifungen zu veranlassen.

Die Bekanntgabe von Sachverstandigen nach § 29b Abs. 1 des BImSchG kann sich auf alle
im Rahmen des § 29a BImSchG anfallenden sicherheitstechnischen Prufungen und Prifun-
gen von sicherheitstechnischen Unterlagen fiir den Prifungsbereich nach Anlage 2 der

41. BlImSchV erstrecken.

Es kdnnen nur natlrliche Personen als Sachverstandige bekannt gegeben werden. Das gilt
auch, soweit die Sachverstandigen Mitglieder von Organen oder Angestellte einer juristi-
schen Person sind. Auch dann tragen die bekannt gegebenen Sachverstandigen fir die
Durchflhrung der sicherheitstechnischen Prifungen und fiir die Prifungen sicherheitstechni-
scher Unterlagen die Verantwortung.

Nachfolgend wird auf einzelne Paragraphen der 41. BImSchV eingegangen:

Zu§7 Fachkunde von Sachverstindigen

Fachliche Grundvoraussetzung fur eine Bekanntgabe ist die kumulative Erflllung der von
den Prifungsbereichen (§ 7 Nr. 4 der 41. BImSchV) unabhangigen Kriterien des § 7 Nr. 1-3
der 41. BiImSchV.

Zu1) Als Abschluss eines Hochschulstudiums (Universitat, Hochschule oder Fach-
hochschule) gilt ein Diplom-, Master- oder Bachelorabschluss.

Zu 2) Bezlglich der bisherigen praktischen Tatigkeiten siehe Anhang 1 ,Bisherige prak-
tische Tatigkeit“. Die in Anlage 1 genannten Tatigkeiten sind beispielhaft ge-

! Nach der 161. Sitzung des Ausschusses Anlagenbezogener Immissionsschutz/Stérfallvorsorge (AISV) der LAl im
Umlaufverfahren 15.01.2026 einstimmig mit Zustimmung des BSI verabschiedet und zur Veréffentlichung auf
ReSyMeSa empfohlen.
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nannt. Diese oder ahnliche Tatigkeiten miissen mehrfach erbracht sein und soll-
ten in einer Referenzliste vorgelegt werden. Bei diesen Téatigkeiten sind Erfahrun-
gen in den beantragten Anlagenarten und Fachgebieten ausreichend.

Zu 3) Grundlegende Kenntnisse in Verfahrens- und Sicherheitstechnik und in systema-
tischen Methoden der Gefahrenanalyse stellen geringere Kenntnisse als umfas-
sende Kenntnisse dar. Sie sind losgeldst von bestimmten Anlagenarten oder
Fachgebieten. Diese grundlegenden Kenntnisse sind u.a. durch Vorlage von
Fort- und Weiterbildungsnachweisen und Arbeitsproben darzulegen.

Zu 4) Die umfassenden Fachkenntnisse sind durch Vorlage in der Regel von Arbeits-
proben nachzuweisen. Sie sind fur den beantragten Prifungsbereich (Kombina-
tion aus Fachgebiet nach Anhang 5 und Anlagenarten nach Anhang 1 der
4. BImSchV) zu erbringen. Umfassende Fachkenntnisse in einem Fachgebiet
kénnen auch auf ahnliche Anlagen Ubertragen werden.

MaRgebende Gesetze, Verordnungen oder Technische Regeln sind zumindest
das BImSchG, die 12. BImSchV, die 41. BImSchV, die BetrSichV, die GefStoffV
sowie flr die Fachgebiete einschlagige technische Regeln.

Daruber hinaus kann der Antragsteller / die Antragstellerin vorhandene Fachkenntnisse in
einem Fachgesprach darlegen.

Zu§ 8 Unabhiéngigkeit von Sachverstandigen

Die Anforderungen zur Unabhangigkeit dienen dazu, dass die oder der Sachverstandige bei
der Erbringung von Leistungen keiner Einflussnahme ausgesetzt wird, die geeignet ist, ihre
oder seine tatsachlichen Feststellungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen so zu beein-
trachtigen, dass die erforderliche Objektivitat und Glaubwirdigkeit ihrer oder seiner Aussa-
gen nicht mehr gewahrleistet sind.

Die Vorlage einer Unabhangigkeitserklarung, sofern erforderlich inklusive von Ausziigen aus
dem Arbeitsvertrag, oder dem Nachweis der Selbststandigkeit der oder des bekannt zu ge-
benden Sachverstandigen ist in Verbindung mit Kapitel 4 der Antragsunterlagen ausrei-
chend.

zu 1) Bei den aufgeflihrten Anlagen und Anlagenteilen geht es um Anlagen oder Anla-
geteile, die die oder der Sachverstandige aufgrund des beantragten Prifungsbe-
reichs zu prifen hatte und die sie oder er selbst entwickelt, vertreibt, errichtet
oder betreibt oder bei deren Entwicklung, Errichtung oder Betrieb mitwirkt oder
mitgewirkt hat.

zu 2) Der Begriff der ,sicherheitsrelevanten Anlage® ist als ,sicherheitsrelevantes Anla-
genteil* gemal Stérfall-Verordnung zu verstehen.



Zu 3)

Zu§9
Zu Abs. 2:

Zu § 11
Zu Abs. 1:

Zu Abs. 2:

Zu Abs. 4:

Zu §12

Zu Abs. 1:

zu Abs. 2:

zu Abs. 3:

Die Unabhangigkeit kann auch dann nicht gegeben sein, wenn die oder der
Sachverstandige ausschlieRlich oder Gberwiegend flr einen Auftraggeber tatig
wird und sie oder er sich dadurch finanziell abhangig gemacht hat.

Zuverlassigkeit von Sachverstiandigen

Die Zuverlassigkeit der oder des Sachverstandigen ist durch die Vorlage einer
Zuverlassigkeitserklarung (siehe Anhang 2 ,Antrag“) nachzuweisen. Zusatzlich
kann ein polizeiliches Flihrungszeugnis der Belegart OG in Kombination eines
Auszuges aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2)
gefordert werden.

Hilfspersonal; Haftpflichtversicherung

Hilfspersonal ist Personal, das vertraglich an die oder den Sachverstandigen
oder deren oder dessen Arbeitgeber gebunden ist. Anforderungen an Unterauf-
trage an andere Sachverstandige werden in § 17 Abs. 2 geregelt.

Hilfspersonal darf entsprechend den Vorgaben des § 11 Abs. 2 nur zur Vorberei-
tung von Gutachten eingesetzt werden. Der Einsatz von Hilfspersonal ist der be-

kannt gebenden Behorde mitzuteilen. Dies wird durch die Nebenbestimmung II. 4
des Musterbescheides umgesetzt.

Die Haftpflichtversicherung muss explizit Personen-, Sach- und Umweltschaden
von mindestens 2,5 Mio. Euro pro Schadensfall abdecken. Fir den Nachweis ist
die Verwendung eines Formblattes (siehe Anhang 3) zweckmaRig.

Antrag; behordliches Verfahren; Bekanntgabeentscheidung

Eine Auflistung der Antragsunterlagen findet sich in Anhang 2. Er enthalt auch
das Antragsformular mit einem Muster zur Erklarung der Unabhangigkeit und der
Zuverlassigkeit.

Die 4-Monatsfrist lauft ab dem Zeitpunkt, an dem die Antragsunterlagen vollstan-
dig sind. Nach Ablauf der Frist erfolgt keine automatische Bekanntgabe.

§ 42a Abs. 2 Satz 2 bis 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG):

,Die Frist beginnt mit Eingang der vollstandigen Unterlagen. Sie kann einmal an-
gemessen verlangert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angele-
genheit gerechtfertigt ist. Die Fristverlangerung ist zu begriinden und rechtzeitig
mitzuteilen.”

Die Information der Lander untereinander erfolgt auf elektronischem Weg. Die
Bekanntgabe wird zumindest in ReSyMeSa (Recherchesystem Messstellen und
Sachverstandige, www.resymesa.de) veroffentlicht.



Zu § 13  Nachweise der Fachkunde und geréatetechnischen Ausstattung

Die Arbeitsproben missen auch eine Beurteilung der Fachkunde zu den beantragten Anla-
genarten ermdglichen. Sie sollten nicht alter als 8 Jahre sein. Neben der Prifung der vorge-
legten Unterlagen ist in der Regel ein Fachgesprach mit dem oder der bekannt zu gebenden
Sachverstandigen notwendig.

Die geratetechnische Ausstattung der oder des bekannt zu gebenden Sachverstandigen ist
in der Regel vor Ort zu Uberprifen.

Im Anhang 5 ,Erlauterungen zu den Fachgebieten® sind die Anforderungen bezlglich des
Fachwissens und der praktischen Erfahrungen fiir die Fachgebiete nach Anlage 2 der
41. BImSchV aufgeflihrt.

Zu § 17  Pflichten bekannt gegebener Sachverstandiger
zu Abs. 1: In Form einer Nebenbestimmung soll im Bescheid festgelegt werden, dass

der Bericht nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 der 41. BImSchV entsprechend der Vorgabe
der Kommission fur Anlagensicherheit (siehe http://www.kas-bmu.de) zu erstellen
und zu Ubermitteln ist.

Es ist Uber jede Priifung?, die in der Funktion als nach § 29b BImSchG bekannt
gegebene Sachverstandige oder bekannt gegebener Sachverstandiger durchge-
fahrt wurde, zu berichten.

Abs. 2: Zustandige Behorde zur Entgegennahme der Anzeige von Unterauftragen im
Sinne von § 17 Abs. 2 ist die die sicherheitstechnische Prifung nach § 29a BIm-
SchG anordnende Behdrde (nicht die bekannt gebende Behdrde!). Die Unterauf-
trage kénnen auch an Sachverstandige, die nicht Sachverstandige im Sinne von
§ 29a BImSchG sind, vergeben werden.

Zu § 18 Widerruf der Bekanntgabe
Zu Abs. 1
1. Bei VerstoRen gegen Auflagen der Bekanntgabe und Pflichten nach Abschnitt 4 der

41. BImSchV ist zu prifen, ob die Bekanntgabevoraussetzungen nach den §§ 7 — 11
der 41. BImSchV weiterhin vorliegen.

2. Die Beurteilung des Vorliegens der Bekanntgabevoraussetzungen muss im Einzelfall
anhand der sich aus der 41. BImSchV ergebenden Pflichten wie der Pflichten nach
§ 9 Abs. 2i.V.m. § 6 Abs. 3 Nr. 5 der 41. BImSchV erfolgen.

2 Dies kdnnen behérdlich angeordnete wie behdrdlich nicht angeordnete Priifungen sein.
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3. Bei ErstverstoRen ist die Mdglichkeit der Festsetzung eines Zwangsgeldes in Betracht
zu ziehen. Bei wiederholten Verstéfen ist zu prifen, ob die notwendige Zuverlassig-
keit nach § 9 Abs. 2i. V. mit § 6 Abs. 3 der 41. BImSchV noch gegeben ist. Ergibt die
Prifung, dass die notwendige Zuverlassigkeit nicht mehr gegeben ist, ist die Bekannt-
gabe nach § 18 Abs. 2 der 41. BImSchV ganz oder teilweise zu widerrufen. Weitere
Sanktionsmaoglichkeiten sind nicht gegeben.

Zu § 19  Gleichwertigkeit von Anerkennungen

Die zustandige Behorde ist die die sicherheitstechnische Prifung nach § 29a BImSchG an-
ordnende Behorde. Ein Zusammenwirken dieser Behdrde mit der fur die Bekanntgabe nach
§ 29b BImSchG zustandigen Behoérde wird i.d.R. zweckmaRig sein.

Zu Anlage 2 Prifungsbereiche fiir Sachverstandige
Die Fachgebiete werden in der Anlage 2 der 41.BImSchV aufgelistet und z.T. beschrieben.

Eine nahere Erlauterung zu den Fachgebieten mit den entsprechenden Anforderungen befin-
det sich im Anhang 5.

Anhange:

Anhang 1: Bisherige praktische Tatigkeiten
Anhang 2: Antrag

Anhang 3: Erklarung zur Haftpflichtversicherung
Anhang 4: Musterbescheid

Anhang 5: Erlauterungen zu den Fachgebieten



Anhang 1: Bisherige praktische Tatigkeit

Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss wahrend ihrer oder seiner praktischen Tatig-
keit mehrfach fur solche Anlagenarten sicherheitstechnische Prifungen und / oder Prifun-
gen von sicherheitstechnischen Unterlagen (auch andere als nach § 29a BImSchG) durchge-
fuhrt haben oder an solchen mafigeblich beteiligt gewesen sein, die in der Bekanntgabe zu-
sammen mit den personlich vertretenen Fachgebieten festgelegt werden sollen oder die mit
diesen im Hinblick auf den Erwerb praktischer Erfahrungen vergleichbar sind. In diesem
Sinne kommen fur die praktische Tatigkeit insbesondere in Anhang 5 genannte und folgende
Tatigkeiten in Betracht:

a) Bautechnische Auslegung oder Priifung von sicherheitstechnisch relevanten bauli-
chen Anlagenteilen,

b)  Prifung der Konformitat des Betriebes von Anlagen auf der Basis vorliegender Un-
terlagen (Sicherheitsbericht, Betriebshandblicher, Instandhaltungshandbiicher,
Alarm- und Gefahrenabwehrplane etc.) nach Inbetriebnahme (Sicherheitsbegehun-

gen),

c)  Prifung der Konformitat von Anlagen auf der Basis vorliegender Unterlagen (Geneh-
migungsunterlagen etc.) vor oder nach Inbetriebnahme (Sicherheitsbegehungen),

d) Erstellung oder Prifung von Sicherheitskonzepten, sicherheitsrelevanten Handbii-
chern oder Sicherheitsberichten unter Beriicksichtigung systemanalytischer Sicher-
heitsbetrachtungen,

e) sicherheitstechnische Auslegung oder Priifung verfahrenstechnischer Prozessflih-
rungen,

f) sicherheitstechnische Prifung zur Qualitatssicherung und Instandhaltung verfah-
renstechnischer Anlagen,

g)  Werkstoffbeurteilung oder -priifung,
h)  sicherheitstechnische Prifung der Versorgungs- oder Elektrotechnik,

i) sicherheitstechnische Konzeption und Auslegung oder Prifung der Mess-, Steuer-
und Regeltechnik oder der Prozessleittechnik,

i) Bewertung chemischer, physikalischer, human- und 6kotoxikologischer Eigenschaf-
ten von Stoffen und Zubereitungen,

k)  Ausbreitungs- und Einwirkungsbetrachtungen und deren Berechnungen (Luft, Was-
ser, Boden) bei Schadensereignissen (Stofffreisetzungen, Brande, Explosionen),

)] Prifung oder Erstellung von betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanen,
m)  Auslegung oder Prifung zum Brand- oder Explosionsschutz,

n)  Prifung der Wirksamkeit der Sicherheitsorganisation oder des Sicherheitsmanage-
ments auf der Basis von System- und Konformitatsprifungen.



Anhang 2: Antrag

Antrag

auf Bekanntgabe als Sachverstandige oder Sachverstandiger geman
§ 29b Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

1 Antragstellerin / Antragsteller

Vor- und Zuname:

Geburtsdatum und Geburtsort:

Akademischer Grad:

1.1 Privatanschrift

StralRe und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

1.2 Geschéftsanschrift

Firmenname

StralRe und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:




2 Priifungsbereich?

Ich beantrage die

[ ] Erstbekanntgabe
] Anderung der zur Zeit bestehenden Bekanntgabe vom

[] Erneuerung der Bekanntgabe vom

fur alle im Rahmen des § 29a BImSchG anfallende sicherheitstechnischen Prifun-
gen und Prifungen von sicherheitstechnischen Unterlagen fir folgenden Prifungs-

bereich (Kombination von Anlagenarten und Fachgebieten nach Anlage 2 der
41. BImSchV):

A. Anlagenarten

1. Anlagenarten oder Gruppen von Anlagenarten nach Anhang 1 der
4. BImSchV, in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gultigen Fassung, auch
soweit die dort genannten Schwellen unterschritten sind

2. Nicht genehmigungsbedirftigen Anlagenarten, die Betriebsbereich oder Teil
eines Betriebsbereichs sein kbnnen

[]Ja [ ] Nein

Erlauterung:

3 Esist ggf. zu beriicksichtigen, dass die oder der Sachverstindige mehrere Priifungsbereiche beantragt, die

aus unterschiedlichen Kombinationen verschiedener Anlagenarten und Fachgebieten bestehen kénnen (vgl.
Hinweis zu § 8).
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B. Fachgebiete
] 1 Auslegung von Anlagen und Anlagenteilen
L] 2 Errichtung von Anlagen oder Anlagenteilen
L] 21 Prifung von Anlagenteilen vor Ort

[] 2.2 Qualitatssicherung, Prifung auf Konformitat

L] 3 Verfahrenstechnische Prozessflihrung
] 4 Instandhaltung von Anlagen

] 5 Statik von baulichen Anlagenteilen

[] 6 Werkstoffe

L] 6.1  Werkstoffpriifung

[] 6.2 Werkstoffbeurteilung

] 7 Versorgung mit Energien und Medien
] 8 Umgebungsbedingte Gefahrenquellen
[] 9 Elektrotechnik
[] 10 MSR-/Prozessleittechnik
L] 10.1  MSR-/Prozessleittechnik
] 10.2 Prozessleittechnik — Cyber-Security
[] 1 Systematische Methoden der Gefahrenanalyse

[] 12 Stoffeigenschaften
[] 12.1  Bewertung von Stoffeigenschaften
] 12.2  Ermittlung von Stoffeigenschaften
] 12.3  Spezielle toxikologische Fragestellungen

] 13 Auswirkungsbetrachtungen

[]

14 Betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplane

[] 15 Brandschutz



L] 15.1  Fachfragen zum Brandschutz einschlieflich Loschwasser-
rickhaltung

] 15.2 Experimentelle Untersuchungen zum Brandschutz
16 Explosionsschutz
] 16.1  Prifung von speziellen Fachfragen zum Explosionsschutz
] 16.2 Experimentelle Untersuchungen zum Explosionsschutz
17 Sicherheitsmanagement und Betriebsorganisation

18 Sonstiges:

Beigefiigte Unterlagen

O O o o odd o

O O O o O

Zeugnisse

Fachkundenachweise

Fort- und Weiterbildungsnachweise

Beruflicher Werdegang

Referenzen

Arbeitsproben

Unabhangigkeitserklarung bzw. Erlauterungen zu Kapitel 4 des Antrages

Polizeiliches Flhrungszeugnis der Belegart OG (beantragt),

Auszug Gewerbezentralregister der Belegart 9
Aufstellung der geratetechnischen Ausstattung
Vertrag mit dem Hilfspersonal
Versicherungsnachweis
Kostenlbernahmeerklarung

Sonstiges:
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[] Erklarung zur Urheberschaft der Arbeitsproben

4 Unabhangigkeitserklarung

4.1 Werden von ihnen Anlagen und Anlagenteile entwickelt,

vertrieben, errichtet oder betrieben? [lja [nein
4.2 Wurde oder wird von ihnen an der Entwicklung, Errichtung oder

dem Betrieb von Anlagen und Anlagenteilen mitgewirkt? [Jja [nein
4.3 Werden sicherheitsrelevante Anlagen, insbesondere

Schutzsysteme von ihnen hergestellt oder vertrieben? [lja [nein

4.4 Besteht eine organisatorische, wirtschaftliche, personelle oder
hinsichtlich des Kapitals derartige Verflechtung mit Dritten,
dass deren Einflussnahme auf die jeweiligen Aufgaben nicht
ausgeschlossen werden kann oder der Anschein einer solchen
Einflussnahme besteht? [lja [nein

Wenn eine der Fragen 4.1 bis 4.4 mit ,ja“ beantwortet wurde, sind Erlauterungen bzw. Nach-
weise beizufligen, weshalb die Unabhangigkeit trotzdem gegeben ist.

Bei nichtselbstandigen Sachverstandigen ist eine Unabhangigkeitserklarung des Arbeitge-
bers beizufiigen.

5 Zuverlassigkeitserklarung

Ich erklare hiermit, dass ich nicht

1. wegen Verletzung der Vorschriften

a) des Strafrechts Uber gemeingefahrliche Delikte oder Delikte gegen die Umwelt,

b) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz-, Boden-
schutz-, Chemikalien-, Gentechnik- oder Atom- und Strahlenschutzrechts,

c) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Infektionsschutzrechts,
d) des Gewerbe-, Produktsicherheits- oder Arbeitsschutzrechts oder
e) des Betaubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoffrechts

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe rechtskraftig verurteilt worden bin,

2. wegen Verletzung der Vorschriften
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a) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz-, Boden-
schutz-, Chemikalien-, Gentechnik- oder Atom- und Strahlenschutzrechts,

b) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Infektionsschutzrechts,
c) des Gewerbe-, Produktsicherheits- oder Arbeitsschutzrechts oder
d) des Betaubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoffrechts

innerhalb der letzten finf Jahre mit einer GeldbuRe in Hohe von mehr als 500 € belegt
worden bin,

3. wiederholt oder grob pflichtwidrig gegen die oben genannten Vorschriften verstol3en
habe,

4. Ermittlungsergebnisse vorsatzlich oder grob fahrlassig verandert oder nicht vollstandig
wiedergegeben habe,

5. Dokumentationen und Berichterstattungen zu Ermittlungen oder Prufungen wiederholt mit
erheblichen oder schwerwiegenden Mangeln erstellt habe oder vorsatzlich oder grob
fahrlassig wiederholt dazu beigetragen habe, dass Fristen fur deren Vorlage versdumt
wurden,

6. vorsatzlich oder fahrlassig Pflichten aus einer fruheren Bekanntgabe verletzt habe.

6 Erklarung

Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen. Gleichzeitig bestatige ich die Richtigkeit
der gemachten Angaben.

Gemal § 12 Abs. 3 S. 2 der 41. BImSchV sind Bekanntgaben im Internet zu veréffentlichen.
Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung bestatige ich mit meiner Unterschrift,
dass mein Name und die von mir unter

Ziffer 1.1 (Privatanschrift) Ll und / oder

Ziffer 1.2 (Geschéaftsanschrift) O

des Antrags zu diesem Zwecke (Verdéffentlichung im Internet) angegebenen Kontaktdaten im
Internet unter der Adresse http://www.resymesa.de veroffentlicht werden. Selbiges bestatige
ich fur die Veroéffentlichung der bekannt gegebenen Anlagenarten, der Fachgebiete, der Be-
fristung und von etwaigen Zusatzen bzw. Einschrankungen und/oder Erganzungen. Sofern
von mir in dem Antrag mehrere Anschriften (Geschaftsanschrift und Privatanschrift) zur Ver-
offentlichung angegeben wurden, kann ich mein Einverstandnis fir zusatzlich angegebene
Anschriften jederzeit widerrufen, solange eben eine Adresse weiterhin im Internet unter der
obigen Adresse veroffentlicht ist. Dementsprechend kann kein Widerruf erfolgen, wenn nur
eine Adresse angegeben wurde bzw. kdnnen nicht sdmtliche Adressen widerrufen werden.

Mit der Speicherung der Daten meiner Bekanntgabe einschliellich der Kommunikationsver-
bindungen bin ich einverstanden.
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Weitere Informationen sind den beigefiuigten Datenschutzbestimmungen zu entnehmen.

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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Hinweise zum Antrag

Der Antrag auf Bekanntgabe als Sachverstandiger nach § 29b Abs. 1 BImSchG ist

beim

— bekannt gebende Behérde —

einzureichen.

Die Bekanntgabe erfolgt entsprechend der Bekanntgabeverordnung (41. BImSchV)
und wird im Internet veroffentlicht.

Folgende Antragsunterlagen mussen mit der Antragstellung vorgelegt werden

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ausgefllltes und unterschriebenes Antragsformular

Zeugnisse und Fachkundenachweise, beruflicher Werdegang ggf. auch fir das
eingesetzte Hilfspersonal

o Zeugnis der Hochschule
o Fort- und Weiterbildungsnachweise

o Zusammenfassende Erlauterung der Zeugnisse und sonstiger Fachkun-
denachweise im Hinblick auf die erforderlichen sicherheitstechnischen
Fachgebiete

o Darstellung des beruflichen Werdegangs

o Zusammenfassende Erlduterung der praktischen Tatigkeit im Hinblick
auf den beantragten Prufungsbereich

Arbeitsproben fir den beantragten Prifungsbereich, mit denen die beantragten
Anlagenarten und Fachgebiete abgedeckt werden, ggf. anonymisiert, z. B.

. erstellte Sicherheitsberichte, Sicherheitskonzepte
o Sicherheitsbetrachtungen
o sicherheitstechnische Empfehlungen
. Gefahrenanalysen
o erstellte Gutachten
. Schadensuntersuchungen
o wissenschaftliche Arbeiten
Unterlagen zur Unabhangigkeit
Unabhangigkeitserklarung einschliefdlich (soweit zutreffend)
o Auszlge aus dem Arbeitsvertrag
. Nachweis der Selbststandigkeit

Unterlagen zur Zuverlassigkeit (soweit zutreffend)
14



o Polizeiliches Flihrungszeugnis (bei zustandiger Meldebehoérde beantra-
gen)
o Zuverlassigkeitserklarung

3.6. Liste der verwendeten Gerate, Programme und Informationsquellen (geratetech-
nische Ausstattung)

3.7. Hilfspersonal

o Vertrag zwischen der/dem Sachverstandigen bzw. dem Arbeitgeber
der/des Sachverstandigen und dem Hilfspersonal

o Nachweis der ausreichenden Fachkunde des eingesetzten Hilfspersonal

3.8. Versicherungsnachweis entsprechend dem Formblatt des Anhangs 3 der Arbeits-
hilfe

Mit der Antragstellung werden Verwaltungsgebuhren fallig. Dies gilt auch fur den Fall
einer spateren Zurticknahme des Antrags bzw. eines ablehnenden Bescheids.
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Anhang 3: Erklarung zur Haftpflichtversicherung

Bestatigung Haftpflichtversicherung fiir die

-bekannt gebende Behérde -

Bekanntgabe als Sachverstindiger gemaR
§ 29b Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Das Formbilatt ist ausgefiillt und von der Versicherungsgesellschaft unterschrieben mit den
Antragsunterlagen der —bekannt gebenden Behdrde- vorzulegen.
(Textliche Anderungen sind nicht zulissig.)

Wir bestatigen hiermit, dass im Rahmen des mit uns abgeschlossenen Haftpflichtversiche-
rungsvertrages

Nr.: die gesetzliche Haftpflicht

der Frau / des Herrn

aus der Tatigkeit als Sachverstandige(r) gemal § 29a des Gesetzes zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung vom

17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274) versichert ist.

Die Deckungssumme betragt mindestens 2,5 Millionen Euro pro Schadensfall fiir Perso-
nen-, Sach- und Umweltschaden.

Stempel und Unterschrift der Versicherungsgesellschaft
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Anhang 4: Musterbescheid
Kopf mit Anschrift

Bekanntgabe nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) als Sachver-
stiandige oder Sachverstandiger

Ihr Antrag vom

Fachgesprach am

Bekanntgabebescheid

Uber die Bekanntgabe als Sachverstandige oder Sachverstandiger nach § 29b Abs. 1 des
Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BIm-
SchG) -- in der jeweils geltenden Fassung --.

Sehr geehrte Frau ,
Sehr geehrter Herr ,

auf Ihren vorbezeichneten Antrag gebe ich Sie gemal § 29b Abs. 1 BImSchG mit Wirkung
vom --Datum --als Sachverstandige oder Sachverstandiger fiir die unten genannten Prifun-
gen bekannt.

Die Bekanntgabe ist personengebunden.

Die Veroffentlichung der Bekanntgabe erfolgt im Internet (http://www.resymesa.de) [und --
Amtsblatt --].
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Die Bekanntgabe erstreckt sich auf alle im Rahmen des § 29a BImSchG anfallenden sicher-
heitstechnischen Prifungen und Prifungen von sicherheitstechnischen Unterlagen fir den
nachfolgend genannten Priifungsbereich* nach Anlage 2 der 41. BImSchV.

A. Anlagenarten

1. Anlagen der folgenden Nummern des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durch-
fuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber genehmi-
gungsbediuirftige Anlagen - 4. BImSchV) -- in der zum Zeitpunkt der Bescheider-

stellung geltenden Fassung --, auch soweit die dort genannten Schwellen unter-
schritten werden:

[2. folgenden nicht genehmigungsbedirftigen Anlagen, die Betriebsbereich oder Teil
eines Betriebsbereichs sein kdnnen:]

B. Fachgebiete

-- nicht zutreffende Fachgebiete sind zu I6schen --

1 Auslegung von Anlagen und Anlagenteilen
2 Errichtung von Anlagen oder Anlagenteilen

2.1 Prifung von Anlagenteilen vor Ort;

2.2 Qualitatssicherung, Prifung auf Konformitat
3 Verfahrenstechnische Prozessfihrung

4 Instandhaltung von Anlagen

4 Esist ggf. zu beriicksichtigen, dass die oder der Sachverstindige mehrere Priifungsbereiche beantragt hat,

die aus unterschiedlichen Kombinationen verschiedener Anlagenarten und Fachgebieten bestehen kénnen.
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10

11
12

13
14
15

16

17
18

Statik von baulichen Anlagenteilen

Werkstoffe

6.1 Werkstoffprufung

6.2 Werkstoffbeurteilung

Versorgung mit Energien und Medien

Umgebungsbedingte Gefahrenquellen

Elektrotechnik

MSR-/Prozessleittechnik

10.1  MSR-/Prozessleittechnik

10.2  Prozessleittechnik — Cyber-Security

Systematische Methoden der Gefahrenanalyse
Stoffeigenschaften

12.1  Bewertung von Stoffeigenschaften

12.2  Ermittlung von Stoffeigenschaften

12.3  Spezielle toxikologische Fragestellungen
Auswirkungsbetrachtungen

Betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplane

Brandschutz

15.1 Fachfragen zum Brandschutz einschlieRlich Léschwasserriickhaltung
15.2  Experimentelle Untersuchungen zum Brandschutz
Explosionsschutz

16.1  Prifung von speziellen Fachfragen zum Explosionsschutz
16.2 Experimentelle Untersuchungen zum Explosionsschutz
Sicherheitsmanagement und Betriebsorganisation

Sonstiges

Sie haben die Kosten des Verwaltungsverfahren zu tragen.

Nebenbestimmungen
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Die Bekanntgabe ist befristet bis --maximal 8 Jahre --

Die Bekanntgabe erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Ein Widerruf kommt ins-
besondere in Betracht, wenn

- die Bekanntgabevoraussetzungen ganz oder teilweise nicht mehr erfiillt sind oder
- die Pflichten nach Abschnitt 4 der 41. BImSchV nicht befolgt werden oder

- einer Nebenbestimmung dieses Bescheides zuwider gehandelt wird.

Ein Widerruf der Bekanntgabe ist ganz oder teilweise moglich.

Tatsachen oder Umstéande, die das Vorliegen oder den Fortbestand der fir die Be-
kanntgabe malRgebenden Voraussetzungen in Frage stellen, sind der -- bekannt ge-
benden Behérde -- unverzuglich mitzuteilen.

Sie sind verpflichtet, Hilfspersonal nur entsprechend § 11 Abs. 2 der 41. BImSchV ein-
zusetzen. Der Einsatz von Hilfspersonal ist der -- bekannt gebenden Behdrde-- mitzu-
teilen.

Sie sind verpflichtet, die in § 17 Abs.1 Nr. 1 der 41. BImSchV genannten Aufzeichnun-
gen einmal jahrlich zusammenzufassen und auf Verlangen der -- bekannt gebenden
Behérde-- vorzulegen.

Sie sind verpflichtet, den Bericht nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 der 41. BImSchV entspre-
chend dem aktuellen Formblatt und Leitfaden fir die jahrlichen Erfahrungsberichte der
Kommission fur Anlagensicherheit (siehe http://www.kas-bmu.de) zu erstellen und zu

Ubermitteln. Der Bericht ist innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Kalenderjah-
res bei der -- bekannt gebenden Behérde-- einzureichen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Die nachtragliche Aufnahme, Anderung oder Ergéanzung von Nebenbestimmungen
bleibt vorbehalten.

Begriindung

Nach § 29a Abs. 1 BImSchG kann die zustandige Behdrde anordnen, dass der Betreiber ei-
ner genehmigungsbedurftigen Anlage oder einer Anlage innerhalb eines Betriebsbereiches
nach § 3a Abs. 5a BImSchG eine/n von der zustandigen Landesbehdrde bekanntgegebe-
ne/n Sachverstandige/n mit der Durchfihrung bestimmter sicherheitstechnischer Prifungen

sowie Priifungen sicherheitstechnischer Unterlagen beauftragt.

Als nach — ZusténdigkeitsVO -- zustandige Behdrde habe ich das Bekanntgabeverfahren
entsprechend Abschnitt 3 der 41. BImSchV durchgeflhrt.
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Die Uberpriifung hat ergeben, dass von lhnen die Voraussetzungen fiir eine Bekanntgabe
nach § 29b BImSchG als Sachverstandige oder Sachverstandiger unter Berlcksichtigung
der unter Abschnitt Il genannten Nebenbestimmungen erflllt werden.

--Detaillierte Begrtindung --

Ihrem Antrag wurde [nicht] in allen beantragten Bereichen entsprochen.

Antragsunterlagen

Dieser Bekanntgabe liegen die nachfolgend aufgeflihrten Unterlagen zugrunde:

1 Ausgefllltes und unterschriebenes Antragsformular
2 Zeugnisse und Fachkundenachweise, beruflicher Werdegang
2.1 Zeugnis der Hochschule
2.2 Fort- und Weiterbildungsnachweise
2.3 Darstellung des beruflichen Werdegangs
3 Arbeitsproben (Beispiele)
3.1 Gutachten zu Sicherheitsberichten

3.2 Teils komplette, teils Auszige von Prifberichten zu sicherheitstechnischen
Prifungen nach §29a BImSchG

3.3  Auszige aus verschiedenen gutachterlichen bzw. sicherheitstechnischen Stel-
lungnahmen zu verschiedenen Anlagearten

4 Erklarungen

4.1 Unabhangigkeitserklarung

4.2 Zuverlassigkeitserklarung / polizeiliches Flhrungszeugnis
5 Unterlagen zur gerattechnischen Ausstattung und Hilfspersonal

6 Versicherungsnachweis
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Hinweise

1) Die erneute Bekanntgabe nach Ablauf der Frist setzt einen entsprechenden Antrag vo-
raus. Der Antrag sollte frihzeitig vor Ablauf der Frist eingereicht werden.

2) Die Bekanntgabe darf nicht zu missverstandlichen Hinweisen auf Briefkdpfen oder Wer-
bematerialien verwendet werden. Etwaige Aufdrucke ,amtlich anerkannter”, ,amtlich be-
stellter®, ,anerkannter Sachverstandiger® sind unzulassig.

Vi

Kostenfestsetzung

---- nach Landesrecht---

Vil

Rechtsbehelfsbelehrung

---- nach Landesrecht--

---Unterschrift / Siegel---
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Anhang 5: Erlauterungen zu den Fachgebieten

Fachliche Grundvoraussetzung flr eine Bekanntgabe ist die kumulative Erfullung der von
den Fachgebieten unabhangigen Kriterien des § 7 Nr. 1-3 der 41. BImSchV. Hingewiesen sei
an dieser Stelle ausdrticklich auf die erforderlichen grundlegenden Kenntnisse in Verfahrens-
und Sicherheitstechnik und in systematischen Methoden der Gefahrenanalyse.

Diese ,Grundkenntnisse” und die umfassenden Kenntnisse in den einzelnen Fachgebieten
sind durch die Vorlage einer ausreichenden Anzahl von Arbeitsproben, welche grundsatzlich
selbst erstellt sein sollten oder aus denen hervorgeht welche Teile vom Antragsteller erarbei-
tet wurden, nachzuweisen. Als Arbeitsproben kénnen auch Veréffentlichungen und Vortrags-
unterlagen dienen.

Darlber hinaus ermdglicht das optionale Fachgesprach dem Antragsteller vorhandene Fach-
kenntnisse darzulegen.

Im Folgenden ist beispielhaft dargestellt, durch welche Kenntnisse, Berufserfahrungen und
Arbeitsproben der Nachweis flr die ,umfassenden Fachkenntnisse* fuir die einzelnen Fach-
gebiete nach § 7 Nr. 4 erbracht werden kann. Die Aufzahlungen sind nicht abschlief3end. Die
Erflllung nur eines einzelnen Aspektes im jeweiligen Fachgebiet ist hingegen in der Regel
fur eine Kompetenzfeststellung nicht ausreichend.

Fachge- | Thema
biet

1. Auslegung (Festigkeit, Dimensionierung, etc.) von Anlagen, Anlagenteilen,
Apparaten, Rohrleitungen u. a. unter besonderer Beriicksichtigung der Be-
anspruchungen bei einer Storung des bestimmungsgemaRen Betriebs

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Projektierung von Anlagen bzw. Auslegung von Apparaten

- Mehrjahrige Berufserfahrung im Anlagenbau (Planung, Fertigung, Errich-
tung)

- Dimensionierung von Anlagenteilen (z.B. Festigkeitsberechnungen, finite
Elemente Methode),

- Basic-Engineering

- Kenntnisse Uber Werkstoffe (Festigkeit, Vertraglichkeit mit Medien etc.),
Schadensuntersuchungen

- Kenntnisse relevanter technischer Richtlinien und Normen

Mogliche Arbeitsproben:

- Bestatigungen Uber entsprechende Arbeitsverhaltnisse
- Ubersicht der praktischen Tatigkeiten mit Angabe der Anlagentypen
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- Eigenstandig durchgeflihrte Berechnungen zur Auslegung von Anlagentei-
len bzw. -bereichen

2. Errichtung von Anlagen oder Anlagenteilen

21 Prifungen von Anlagenteilen, Komponenten wahrend der Errichtung vor
Ort; Prufungen vor Ort, wie z. B. nach Vorgaben des technischen Regelwer-
kes, Funktionsprifungen
Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Erfahrungen mit der praktischen Durchfihrung von Eingangsprufungen,
Materialprifungen, Abnahmeprifungen, Dichtheits- und Funktionsprifun-
gen

- Prifungen wahrend der Planung, Errichtung, Fertigung und Instandhaltung

- Prifung der Ausfihrung und Funktion storfallverhindernder oder —begren-
zender Einrichtungen

Mdogliche Arbeitsproben:
- Prifberichte
- Gutachten
2.2 Qualitatssicherung der Errichtung, Priifung von Anlagen auf Konformitat mit
den vorliegenden Unterlagen (z.B. Genehmigungsunterlagen, Bauplédne) und
den Gegebenheiten vor Ort
Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Prufung der Konformitat von Anlagen auf der Basis vorliegender Unterlagen
(z.B. Funktionsplane, RI-Fliel3bilder, etc.)

- Soll/lst-Vergleich von Genehmigungsunterlagen und der eingebauten Anla-
genteile in Bezug auf Material, Ausfihrung und 6rtlichen Gegebenheiten

Mdgliche Arbeitsproben:
- Prifberichte
- Gutachten
3. Verfahrenstechnische Prozessfiihrung und Auslegung von Anlagen oder

Anlagenteilen sowie Beherrschung von Stérungen des bestimmungsgema-
Ren Betriebs, beispielsweise Projektierung, Anlagenplanung, Erstellung
oder Priifung von Anlagenschutzkonzepten (z. B. Brandschutz, Explosions-
schutz, MSR/PLT)

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse uber
o den Stand der Technik/Sicherheitstechnik
o Kriterien zur Auswahl sicherheitsrelevanter Anlagenteile
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o Anlagenschutzkonzepte (z.B. Explosionsschutzdokument, Brand-
schutzkonzept)

o Grundlagen der Anlagensicherung mit Mitteln der PLT, des Ex-
Schutzes, des Brandschutzes, der Auswirkungsbetrachtungen und
Stoffbewertung

o sicherheitsrelevante Parameter bei exothermen Reaktionen

Erstellung bzw. Prifung von Anlageschutzkonzepten, von Sicherheitsbe-
richten oder von Konzepten zur Verhinderung von Storfallen
Untersuchung und Auswertung von Schadensfallen und Erarbeitung von
Mafnahmen zur Verbesserung der Anlagensicherheit

Mogliche Arbeitsproben:

Projektierungen von Anlagen oder Anlagenteilen oder bereits erstellte An-
lagenschutzkonzepte flr Apparate/Anlagenteile

Sicherheitsberichte

Sicherheitskonzepte

Instandhaltung von Anlagen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

Kenntnisse in der Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung,
Verbesserung)
Grundlegende Instandhaltungsstrategien (reaktiv, vorbeugend, voraus-
schauend)
Zustands- und zuverlassigkeitsbasierte Instandhaltungsstrategien (
o Methoden und Vorgehensweisen im Bereich des RBM ,Risk Based
Maintenance” und des RCM ,Reliability Centered Maintenance®)
o Schwachstellen- und Fehleranalysen (,Failure Mode Effect Analy-
sis“ FMEAs und ,Root Cause Analysis“ RCAs)
Praxiserfahrung in den Bereichen Instandhaltung von Anlagen oder Anla-
genluberwachung
Basiswissen in Werkstoffkunde (Verhalten und Alterung)
Basiswissen zu Prifmethoden flr Werkstoffprifungen
Umgang mit Herstellerangaben, Einfluss von Einsatzbedingungen
Kenntnisse des einschlagigen Regelwerks ()

Mogliche Arbeitsproben:

Erstellung von Instandhaltungskonzepten, -planen oder -handblichern
Erstellung von Wartungs-, Inspektions- oder Instandsetzungsanweisungen
Auswertung von Schwachstellen- und Fehleranalysen (FMEAs und RCAS)
fur die vorbeugende Instandhaltung
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- Prifberichte/Gutachten zu Instandhaltungsstrategien, -konzepten, -planen
und -handbuchern oder -anweisungen

Auslegung bzw. Uberpriifung der Statik von baulichen Anlagenteilen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Einschlagiges Studium (z.B. Bauingenieur)

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellte oder geprifte Statiken von Fundamenten und / oder Anlagentei-
len

- Gutachten beziglich der Statik und Erdbebensicherheit von Industriege-
bauden

Werkstoffe

Werkstoffpriifung (Priifinstitut, -labor)

Voraussetzung:

- Labor mit entsprechender Ausristung zur Untersuchung von Werkstoffpro-
ben und zur Durchflihrung von Schadensanalysen muss zur Verfigung
stehen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse zu Prufverfahren
Mogliche Arbeitsproben:
- Durchgefiihrte Werkstoffpriifungen

6.2

Werkstoffbeurteilung (Werkstoffeignung, -vertraglichkeit)

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Beurteilung von Werkstoffen/Werkstoffkombinationen z.B. bei Schadens-
fallen

- Umfassende Kenntnisse Uber Werkstoffeigenschaften, Vertraglichkeit von
Medien mit Werkstoffen, Korrosionsmechanismen und —arten, Einfluss von
Legierungselementen auf die Festigkeit, Herstellungs- und Vergutungsar-
ten (Zweck, Vor- und Nachteile)

- Zugriff auf aktuelle Werkstoffdaten (Tabellen /Datenbanken)

Mogliche Arbeitsproben:

- Berichte Uber Werkstoffpriifungen
- Beurteilungen von Werkstoffen in Schadensfallen
- Aufsatze und Vortrage zu diesem Themenbereich

Versorgung mit Energien und Medien

Kenntnisse, Berufserfahrungen:
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Konzepterstellung fir Bereiche der Betriebsmittelversorgung/ Energiever-
sorgung von Anlagen bzw. Betriebsbereichen, einschliefdlich Berechnung/
Dimensionierung

Umfassende Kenntnisse Uber die Versorgung mit sicherheitsrelevanten
Medien, wie Kihlwasser, Inertgas, Dampf bzw. Hilfsenergien (pneuma-
tisch, elektrisch, hydraulisch) bei Energie-/Betriebsmittelausfall
Bewertung von Stérungen und Ausfall der Energie- oder Medienversor-
gung

Auslegung und Dimensionierung von Notversorgungen (z.B. Stickstoffver-
sorgung zur Inertisierung, Kilhlwasser, Ersatzstromversorgung, Fackelan-
lage)

Mogliche Arbeitsproben:

Anlagenschutzkonzepte
Versorgungsplane
Projektierungen von entsprechenden Anlagen

Umgebungsbedingte Gefahrenquellen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

fundierte Kenntnisse Uber Ursachen des Entstehens, Wirkungsweisen,

Verfahren zur Berechnungen und Beurteilungen von umgebungsbeding-

ten Gefahrenquellen:

o Benachbarte Anlagen (Gefahren durch grof3e Brande, Trimmerflug,
Explosionen, toxische Gase)

o Benachbarte Betriebsbereiche (Domino-Betrachtungen)

Verkehrswege (inner- und auf3erhalb des Betriebsbereiches, Stralie,

Schiene, Wasser, Luft)

Erdbeben (Erdbebenzonen)

Erdrutsche

Erdfalle

Bergsenkungen

Hochwasser / Uberflutungen / Starkniederschlage (Wasserstands-

héhe, Stromung, Staudruck, Treibgut, Eisgang)

o Grundwasseranstieg

o Wind-, Schnee- und Eislasten

Kenntnisse des einschlagigen Regelwerks (z. B. DIN EN 1991-1,

DIN EN 1998-1/NA, TRAS 310 und TRAS 320) und des VClI-Leitfadens

,Der Lastfall Erdbeben im Anlagenbau®)

Kenntnis und Bewertung von Erdbebenkarten, Hochwasserkarten, Anla-

gendatenbanken, Ereignisdateien

Erarbeitung/Prufung von Schutzkonzepten fur die Szenarien

o

O O O O O

Mogliche Arbeitsproben:
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- Erstellung/Prifung von Gefahrenanalysen zu umgebungsbedingten Ge-
fahrenquellen

- Erstellung/Prifung von Anlagenschutzkonzepten

- Auswertung von Ereignissen

Elektrotechnik

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Praktische und theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Energieanla-
genelektronik
- Kenntnisse zum elektrotechnischen Prufwesen

Mogliche Arbeitsproben:

- Abnahmeprifungen im Bereich Elektrotechnik
- Ubersicht der praktischen Tatigkeiten mit Bestatigung tiber Arbeitsverhalt-
nisse

10

MSR-/Prozessleittechnik

10.1

MSR-/Prozessleittechnik

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Prozessleittechnik (hard- und softwarema-
Rige Ausfiihrung, Betrieb und Priifung von MSR-Technik/PLT)

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnis wesentlicher Begriffe und Prinzipien in der funktionalen Sicher-
heit (z.B. passive und aktive Fehler, Hardwarefehlertoleranz, Ruhestrom-
prinzip, Fail-Safe, Redundanz, Diversitat, Risikograph, Verflugbarkeit, Zu-
verlassigkeit, Klassifizierung von PLT-Einrichtungen, SIL-Nachweis, Be-
triebsbewahrung)

- Vertiefte Kenntnis einschlagiger Regelwerke

- Praktische Erfahrung mit der Prifung von PLT-Sicherheitseinrichtungen
(z.B. Abnahmeprifungen, wiederkehrende Prifungen)

- Systematische Sicherheitsbetrachtungen mit Klassifizierung der PLT-Ein-
richtungen (SIL-Einstufungen) und Festlegung der Anforderungen an PLT-
Sicherheitseinrichtungen

- Einbindung von Gaswarnanlagen oder Brandmeldesystemen in das PLT-
Sicherheitskonzept, PLT-Sicherheitseinrichtungen im Explosionsschutz,
Not-Aus-Systeme

- Hard- und Softwarekenntnisse von MSR und PLT

- Grundkenntnisse im Bereich Safety und Security (Cyber-Security)

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellung und Prifung von Anlagenschutzkonzepten mit Mitteln der PLT
- Erstellung und Prifung Sicherheitsberichte (Thema: PLT/MSR)
- Abnahmeprifungen / wiederkehrende Prifungen
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- SlL-Berechnungen

10.2

Prozessleittechnik — Cyber-Security

Informationstechnische Priifung der Sicherheit von IT- (Informationstechno-
logie) und OT- (operative Technologie) Systemen
(z. B. Schutz vor cyberphysischen Angriffen)

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Grundlegende Hard- und Softwarekenntnisse im Bereich MSR/PLT

- Kenntnisse und Verstandnis zu Netzwerkarchitekturen und die Anbindung
von PLT-Einrichtungen an Unternehmensnetzwerke

- Vertiefte Kenntnis einschlagiger Regelwerke in PLT-Einrichtungen / Indust-
riellen Steuerungsanlagen

- Praktische Erfahrungen mit der Bewertung und Prifung von Schutzmal3-
nahmen der Cyber-Security in Verbindung mit PLT-Sicherheitseinrichtun-
gen

- Systematische Risikobetrachtungen der Cyber-Security fur PLT-Sicher-
heitseinrichtungen und die Festlegung der Anforderungen zum Manipulati-
onsschutz der Anlagensteuerung

Geeignete Personenzertifizierungen fir den Bereich IT:

- IT-Grundschutz-Berater/in

- IT-Grundschutz - Audit-Teamleiter/in

- IS-Revisor/in

- Auditor/in ,Secure CA Operation®

- Auditor/in ,Smart-Meter-Gateway Administration®

Mogliche Arbeitsproben fur den Bereich OT:

- Nachweis Uber die Erstellung von Cyber-Security-Konzepten, Notfallkon-
zepten, Risikodokumentationen

- Nachweise Uber durchgeflihrte Audits oder Bewertungen hinsichtlich Cy-
ber-Security von MSR-Technik und PLT-Sicherheitseinrichtungen

Berichte und Ergebnisse von entsprechenden Ereignisuntersuchungen

11.

Systemanalytische Betrachtungen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Praktische Prufungen bzw. Erstellung von Sicherheitsbetrachtungen/Si-
cherheitsberichten
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- Kenntnisse Uber die verschiedenen Methoden der Gefahrenanalyse, die
bei einer systemanalytischen Anlagenprifung angewendet werden kén-
nen, sowie ihrer Vor- und Nachteile und ihre Eignung fir bestimmte Anla-
gen

- Kenntnisse Uber die Kriterien zur Ermittlung sicherheitsrelevanter Anlagen-
teile sowie Erfahrungen bei der Ermittlung von Gefahrenquellen und deren
Bewertung

- Kenntnisse Uber Methoden zur systematischen Analyse von Schadenser-
eignissen

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellung und Prifung von Sicherheitsberichten und Gefahrenanalysen

- Ereignisanalysen, Unfalluntersuchungen

- Nachweis der Tatigkeit als Moderator/in bei der Durchflihrung von syste-
matischen Sicherheitsbetrachtungen

12. Chemische, physikalische, human- und 6kotoxikologische Eigenschaften
von Stoffen, Gemischen und Abfallen

121 Bewertung chemischer, physikalischer und reaktionstechnischer Eigen-
schaften von Stoffen, Gemischen und Abféllen
Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse Uber die Eigenschaften von Stoffen und Gber deren Bewertung
anhand von chemischen, physikalischen und reaktionstechnischen Kenn-
daten

- Kenntnisse Uber Beurteilungswerte sowohl fir Lang- als auch flur Kurzzeit-
Expositionen im Falle stérungsbedingter Freisetzungen und tber den aktu-
ellen Stand der Diskussion auf dem Gebiet der Beurteilungswertfestlegung

- Kenntnisse im Stoffrecht (CLP-Verordnung)

- Gegenseitige Beeinflussung von Stoffen und Gemischen (einschlief3lich
der Werkstoffe)

- Beurteilung von exothermen Reaktionen

Méogliche Arbeitsproben:

- Erstellung und Prifung von Sicherheitsberichten mit stofflichen oder Reak-
tionen betreffenden Fragestellungen

- Begutachtungen und Schadensanalysen zur Exothermie, Stoffeigenschaf-
ten, Reaktivitat etc.

12.2 Ermittlung chemischer, physikalischer und reaktionstechnischer Eigen-

schaften von Stoffen, Gemischen und Abfallen

Voraussetzung:
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- Labor mit entsprechender Ausristung zur Untersuchung von Stoff- und
Reaktionseigenschaften muss zur Verfligung stehen
- Fachgebiet 12.1

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse zu Prifverfahren

Mogliche Arbeitsproben:

- Durchgefihrte Prifungen bzgl. Stoff- und Reaktionskenngréf3en
- Aufgabenformulierung zur Ermittlung von Stoff- und Reaktionskenngréf3en
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse

12.3

Bearbeitung von speziellen toxikologischen Fragestellungen zu Stoffen, Ge-
mischen und Abfallen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Toxikologische Eigenschaften und Wirkungsweisen von Stoffen

- Kenntnisse Uber die Ubertragbarkeit von toxikologischen Daten aus Tier-
versuchen auf den Menschen, Wirkmechanismen, Interpretation von toxi-
kologischen Studien, etc.

- Aus- und Fortbildung im Bereich (Human-)Toxikologie

- Grundlegende Kenntnisse Uber die prinzipielle Ableitung von Beurteilungs-
werten und die verschiedenen Qualitaten dieser Werte

- Kenntnisse im Bereich der Okotoxikologie

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellung und Prifung von Sicherheitsberichten mit toxikologischen Fra-
gestellungen

- Begutachtungen und Schadensanalysen zur Toxikologie

- Herleitung von Beurteilungswerten aus Studien (Tierversuche, Inhalations-
studien etc.)

- Bewertungen von Expositionen verschiedener Bevdlkerungsgruppen

13.

Auswirkungen von Storfillen, anderen Schadensereignissen sowie sonsti-
gen Storungen des bestimmungsgemaRen Betriebs, Ermittlung, Berech-
nung und Bewertung

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse Uber anzusetzende Szenarien flir die Auswirkungsbetrachtun-
gen

- Kenntnisse Uber die unterschiedlichen Rechenmodelle zur Durchfiihrung
von Ausbreitungsrechnungen

- Kenntnisse der verschiedenen Theorien Uber Leckgréf3en und Uber die Er-
mittlung von Quelltermen

- Kenntnis der Beurteilungswerte und den aktuellen Stand der Diskussion,
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- Vorhandensein von und praktische Erfahrung mit einschlagiger aktueller
Software (Rechenmodelle)

- Erfahrung in der Berechnung von Explosionen, Branden oder Ausbreitun-
gen toxischer Stoffe

- Zugang zu aktuellen Daten

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellte Ausbreitungsberechnungen und Bewertungen zu Ausbreitungs-
berechnungen, Gutachten, Sicherheitsberichte

14. Betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpléne
Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse der erforderlichen Inhalte von Alarm- und Gefahrenabwehrpla-
nen: Alarmschema, zustandige Person, Lageplan, Gefahrdungsabschat-
zung, Einbinden von Werkfeuerwehr bzw. Berufsfeuerwehr, Aufbau der
Kommunikationswege, Feuerwehrplane etc.

Mdogliche Arbeitsproben:
- Erstellung oder Prifung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplane
- Planung, Durchfiihrung und/oder Dokumentation von Notfall-Ubungen
15. Brandschutz
15.1 Prifung von speziellen Fachfragen zum Brandschutz einschlieBlich Lésch-
wasserriickhaltung
Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Vertiefte Kenntnisse zu vorbeugendem Brandschutz, abwehrendem
Brandschutz, Brandfriherkennung, Léscheinrichtungen (stationar, halbsta-
tionar, mobil), Brandwanden, Léschmitteln und Léschkonzepten, Lésch-
wasserbedarf, Ldschwasserruckhaltung, LORURL, Verschadumungszahl,
etc.)

- Begutachtungen von Brandschutzeinrichtungen

- Dimensionierung von Abluft- und Zuluftquerschnitten sowie Rauch- und
Warmeabzugsanlagen

Méogliche Arbeitsproben:

- Erstellte bzw. begutachtete Brandschutzkonzepte

- Erstellung und Prifung von Sicherheitsberichten mit dem Thema Brand-
schutz

- Gutachten zum Brandschutz

- Gutachten zur Léschwasserriickhaltung/-management

15.2 Durchfiihrung von experimentellen Untersuchungen zum Brandschutz

32




Voraussetzung:

- Labor mit entsprechender Ausrustung zur Untersuchung brandschutztech-
nischer Fragestellungen bzw. zur Ermittlung von sicherheitstechnischen
Stoffkenndaten mit Relevanz fir den Brandschutz muss zur Verfigung
stehen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse zu Prifverfahren

Mogliche Arbeitsproben:

- Durchgefiihrte experimentelle Untersuchungen zum Brandschutz

16. Explosionsschutz
16.1 Priifung von speziellen Fachfragen zum Explosionsschutz
Kenntnisse, Berufserfahrungen:
- Vertiefte Kenntnisse im Explosionsschutz (z. B. Beurteilung von Stoffgemi-
schen, sicherheitstechnische Kennzahlen) sowohl fiir Gase als auch
Staube
- Kenntnisse Uber Auslegungs- und Einsatzgrenzen von Explosionsschutz-
maflnahmen
- Kenntnisse des einschlagigen Regelwerks
- Erstellung von Explosionsschutzkonzepten
- Praktische Erfahrung z.B. bezuglich der Dimensionierung von Druckentlas-
tungseinrichtungen, der Auslegung einer Inertisierung oder der Auslegung
von Explosionsunterdriickungseinrichtungen (unter Berlcksichtigung der
spezifischen Einsatzgrenzen)
Mdgliche Arbeitsproben:
- Erstellung und Prifung von Sicherheitsberichten mit dem Thema Explosi-
onsschutz
- Gutachten zum Explosionsschutz
- Explosionsschutzkonzepte
16.2 Durchfiihrung von experimentellen Untersuchungen zum Explosionsschutz

(Prifinstitut, -labor)

Voraussetzung:

- Labor mit entsprechender Ausristung zur Ermittlung sichertechnischer
Kennzahlen fur den Explosionsschutz und der Untersuchung von Stoffen
und Gemischen muss zur Verfigung stehen

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse zu Prifverfahren
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Mogliche Arbeitsproben:

- Durchgeflihrte experimentelle Untersuchungen zum Explosionsschutz.

17.

Sicherheitsmanagement und Betriebsorganisation (Bearbeitung organisati-
ons- und managementspezifischer Fragestellungen)

Kenntnisse, Berufserfahrungen:

- Kenntnisse Uber den Aufbau und die inhaltlichen Mindestanforderungen
an Sicherheitsmanagementsysteme

- Kenntnisse zu Auditverfahren/Normen

- Erstellung/Prufung eines Managementhandbuches oder Betriebsorganisa-
tionskonzepts

- Durchfiihrung von Sicherheitsaudits

- Kenntnisse zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP, PDCA-
Cycle)

- Aufstellung/Bewertung und Verwendung von Sicherheitskennzahlen

Mogliche Arbeitsproben:

- Erstellung und Priifung von Arbeits- und Betriebsanweisungen unter Be-
achtung des prozessorientierten Ansatzes und des hierarchischen Auf-
baus der Dokumentenstruktur

- (Mitarbeit bei der) Erstellung von Managementhandbuchern

- Mitwirken beim Aufbau von Sicherheitsmanagementsystemen

34




	1 Antragstellerin / Antragsteller
	2 Prüfungsbereich2F
	A. Anlagenarten
	1. Anlagenarten oder Gruppen von Anlagenarten nach Anhang 1 der  4. BImSchV, in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung, auch soweit die dort genannten Schwellen unterschritten sind
	2. Nicht genehmigungsbedürftigen Anlagenarten, die Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs sein können

	B. Fachgebiete

	3 Beigefügte Unterlagen
	4 Unabhängigkeitserklärung
	5 Zuverlässigkeitserklärung
	Hinweise zum Antrag

